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Inhalt:

Mit der App haben Sie jederzeit schnellen und unkom-
plizierten Zugang zu allen wichtigen Informationen und 
Dienstleistungen. Sie bleiben stets auf dem Laufenden, 
was in unserer Gemeinde passiert.
Besonders wichtig ist die App im Notfall: Sie erhalten 
sofort Benachrichtigungen, falls das Trinkwasser nicht in 
Ordnung ist, Straßensperren auftreten oder andere drin-
gende Ereignisse gemeldet werden müssen.

Ein integrierter Veranstaltungskalender bietet Ihnen ei-
nen Überblick über bevorstehende Events und Feste 
in unserer Region. Auch der Müllkalender ist ein prakti-
sches Feature – die App erinnert Sie rechtzeitig daran, 
welche Mülltonne zur Abholung bereitgestellt werden 
muss.

Nutzen Sie die Gem2Go App und haben Sie unsere Ge-
meinde immer in der Hosentasche – für eine moderne, 
nachhaltige und schnelle Kommunikation! 



Das Gemeindebudget 
wurde überarbeitet und als 
Nachtragsvoranschlag  im  
Gemeinderat beschlossen. 
Auch unsere Gemeinde ist 
seit heuer auf Zuzahlungen 
durch das Land Oö. aus dem 
„Härteausgleichsfonds“ angewiesen. 
Die Rahmenbedingungen in der 
laufenden Gebarung sind geprägt 
auf der einen Seite von stei-
genden Aufgaben und Ausgaben 
(Sozialbereich, Krankenanstalten, 
Kinderbetreuung, …) und sinkenden 
Einnahmen auf der anderen Seite 
(rückläufiges Steueraufkommen, …).
 
Der Nachtragsvoranschlag wurde 
von der Bezirkshauptmannschaft 
geprüft, die Einhaltung der 
Kriterien „Härteausgleichsfonds“ 
bestätigt und eine Zuzahlung von 
210.300€ zugesichert. Damit kann 
der Voranschlag 2024 weiterhin 
ausgeglichen geführt werden. 

Finanzierungshaushalt laufende 
Geschäftstätigkeit

Einzahlungen	                 7.328.200 €
Auszahlungen	                7.612.400 €
Saldo	                                 284.200 € 
Rücklagenentnahme	         73.900 €
Zuzahlung Land Oö.	      210.300 €
Ergebnis	                                    0

Bauvorhaben und Projekte 2024:

Straßenbauprogramm	         45.000 €
Erweiterung Bibliothek	      165.000 €

Informationen aus dem Gemeinderat

I. ,,Beachvolleyballanlage“

Der Sportverein Union 
H e r z o g s d o r f - N e u ß e r l i n g 
wird den bestehenden 
Beachvolleyballplatz im Frei-
zeitzentrum um einen Platz 
erweitern. Konkret soll neben 
dem bestehenden Platz ein 
zweites Spielfeld errichtet 
werden. Dafür wird der 
reparaturbedürftige FunCourt 
(vorläufig) abgebaut. Neben 
dem 2. Beachvolleyballplatz soll 
die freiwerdende Fläche auch 
für einen Outdoor-Treff z.B. für 
Jugendliche genützt werden. 
Die Kosten dafür wurden mit 
24.720 Euro ermittelt, das Projekt 
ist mit der Landessportdirektion 
(Amt der Oö. Landesregierung) 
als Förderstelle abgestimmt. Von 
der Landessportdirektion wurde 
ein Landeszuschuss in der Höhe 
von 5.500 Euro zugesagt. 
Von der Gemeinde wird ein 
pauschaler Baukostenbeitrag in 
der Höhe von 10.383 Euro geleis-
tet. 
Beschlussfassung mehrheitlich
(Gegenstimmen
SPÖ-Gemeinderatsfrakt ion, 
Stimmenthaltungen  
FPÖ-Gemeinderatsfraktion)

II. Routinemäßige Prüfungen

Der Rechnungsabschluss 2023 
und der 1. Nachtragsvoranschlag 
2024 wurden von der Bezirks-
hauptmannschaft routinemäßig 
geprüft. Der nun vorliegende 
Prüfungsbericht bescheinigt 
der Gemeinde neuerlich eine 
korrekte und ausgewogene 
Budgetführung. 

Die Prüfungsberichte über 
die letzte Sitzung des 
Prüfungsausschusses wurde 
dem Gemeinderat zur Kenntnis 
gebracht. Es gab auch hier keine 
Beanstandungen.

Güterweg-
Instandsetzung                    125.000 €
Neubau Gehweg-
Buchholzstraße	                 215.000 €
Krabbelstube-
3. Gruppe                                   28.200 €
Ganztägige Schulform
VS Neußerling                               55.000 €
Erweiterung 
Beachvolleyballplatz            25.000 €
Neugestaltung
Gemeindehomepage             6.000 €
Anbaukehrmaschine 
Bauhof                                         12.000 €
Sanierung Badebiotop
Neußerling                                 10.000 €
Programm Leerstands-
revitalisierung                           3.900 €
Neubau Gehsteig 
Kindergartenzufahrt             75.000 €
Kanalüberprüfung 
Zonenplan                                 70.000 €
Kanalsanierung 
Zone 1                                      90.00 €
Baukostenzuschuss 
Fernwasserverband            44.700 €
Wasserleitungs
erneuerung	                    15.000 €

Mittelfristig geplante Projekte 
(2025-2028):
	
•	 Neubau weiterer Gehsteige/       

Gehwege
•	 weitere  Löschwasserbehälter
•	 Erneuerung Wasserleitungen
•	 Sanierung Turnsäle
•	 Straßenbau
•	 Absicherung
       Eisenbahnkreuzungen
•	 ... 

III. Nachtragsvoranschlag 2024

Bei der Gemeinderatssitzung am 15. Oktober 2024 wurde wieder eine umfangreiche Tagesordnung abgearbeitet. 
Nachstehend informieren wir über die wesentlichen Beschlüsse daraus. Soweit nichts anderes angeführt ist, wurden 
die Beschlüsse einstimmig gefasst.

Für die Details zu den einzelnen Punkten steht Ihnen AL. Andreas Mahringer (07231/2255-220) gerne zur Verfügung.



Im Büro- und Therapiezentrum 
in Herzogsdorf, Kirchenplatz 2 
wird ab sofort eine 42 m² große 
Fläche zur Miete angeboten.
Die Räumlichkeit eignet sich 
ideal für Büro, Therapie oder an-
dere gewerbliche Zwecke und 
bietet vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten.
Die barrierefreie Gestaltung der 
Räumlichkeiten garantiert un-
eingeschränkten Zugang für alle 
KundInnen.
Kundenparkplätze sind direkt 
vor Ort vorhanden, was die Er-
reichbarkeit zusätzlich erleich-
tert.
Ein besonderes Plus: Im Unter-
geschoss steht eine praktische 
Lagerfläche zur Verfügung, die 
bei Bedarf genutzt werden kann.

Kontakt: 
Gemeindeamt Herzogsdorf, 
Andreas Mahringer 
mahringer@herzogsdorf.ooe.
gv.at, DW 220

Fläche zu mieten

Die Anlagenteile der Abwasser-
beseitigungsanlage, Zone 1 wurde 
im Vorjahr gemäß dem all-
gemeinen wasserrechtlichen Auf-
trag einer Prüfung unterzogen. 
Diese Überprüfung ist alle 10 
Jahre durchzuführen (neben den 
allgemeinen Wartungen und Prüf-
ungen). Die Zone umfasst rund 40 % 
der gesamten Anlage, wobei auch 
größere Anlagenteile enthalten sind. 
Bei der Prüfung wurden Schäden 

Im Büro- und Therapiezentrum 
(Kirchenplatz 2) hatte bislang ein 
Reinigungsunternehmen ihr Büro 
eingerichtet. Das Unternehmen wird 
nun diese Zweigstelle auflassen und 
das Büro in die Firmenzentrale nach 
Linz verlegen. 
Der Mietvertrag für die beiden 
Büroräume wurde gekündigt. 
Frau Stefanie Neu betreibt in 
Eidenberg bereits eine Praxis für 
Physiotherapie und wird diese ab 
November 2024 nach Herzogsdorf 
verlegen.

Dafür wurde von der Gemeinde (als 
Eigentümer des Gebäudes) mit Frau 
Neu ein Mietvertrag abgeschlossen. 
Neu vermietet wurde auch die 
Wohnung im Untergeschoss des 
Gebäudes. 

Wieder frei ist damit nur mehr ein 
Raum mit 42 m² und dieser kann 
z.B. als Büro- oder Therapieraum 
gemietet werden.

Interessenten melden sich bitte 
beim Gemeindeamt. 

aufgezeigt, die nun einer Sanierung 
zugeführt werden sollen. Für die 
Durchführung der Arbeiten wurden 
Angebote eingeholt und der 
Auftrag an das Unternehmen HF-
Rohrtechnik, Linz vergeben 
(Volumen 89.900 Euro). 

IV. Kanalsanierung Zone 1

V. Mietverträge Büro- und Therapiezentrum

Tag der offenen Tür

TFS Haslach

Freitag, 08. November 2024
von 13:00 bis 17:00 Uhr

Samstag, 09. November 2024
08:00 bis 12:00 Uhr

Schwerpunkte:
•	 Mechatronik
•	 Informationstechnik

Weitere Infos finden Sie auf unse-
rer Gemeindehomepage und unter 

www.tfs-haslach.at

Indikationen wären:

Hormonelle Ungleichgewichte,
Menstruationsbeschwerden, 
Kinderwunsch, Schwangerschaft 
und Geburtsvorbereitung, Wech-
sel-jahresbeschwerden, Stressab-
bau und Burnout-Prävention bzw. 
Allgemeine Entspannung.

Termine können unter folgen-
der Nummer gebucht werden: 
0677/639 804 18 oder online unter: 
www.physiotherapie-balance.at

Sabine Schmid ist seit April 2024 
selbstständige Wahl-Physiothera-
peutin am Standort
Kirchenplatz 2, 4175 Herzogsdorf.

Sie behandelt PatientInnen im Be-
reich Orthopädie, Chirurgie und Trau-
matologie, aber auch vorbeugend 
oder bei chronischen Beschwerden.
Ebenso werden Heilmassagen und 
Lymphdrainagen angeboten. 

Mit oder ohne ärztliche Überweisung.
Zusätzlich bietet sie für Frauen und 
Männer jeden Alters, die sogenann-
te „Mannea-Methode“ an. Dies ist 
ein ganzheitliches Massage-Konzept 
speziell auf die Förderung des Wohl-
befindens abgestimmt. 

Mannea kombiniert Behand-
lungs-sequenzen der hormonbilden-
den Organe mit sanfter Berührung, 
Kräuterwissen und Atemzirkulation.

Physiotherapeutin in Herzogdorf



Winterdienst - Freihaltung Lichtraumprofil

Kontakt

MARKTGEMEINDEAMT 
HERZOGSDORF 
Kirchenplatz 10 
4175 Herzogsdorf 

      Tel.: +43 7231 2255 
      gemeinde@herzogsdorf.ooe.gv.at
      herzogsdorf.ooe.gv.at

Der Herbst ist da und damit auch 
viele Gelegenheiten, um auszu-
gehen und mit Freunden Spaß zu 
haben.
Aber eins bleibt dabei immer 
wichtig: Sicherheit!

Deshalb erinnert euch an das 
Jugendtaxi, eure sichere und zu-
verlässige Möglichkeit, nach einer 
langen Nacht sicher nach Hause 
zu kommen.

Alle Infos zum Jugendtaxi erhal-
ten Sie auf unserer Homepage 
und unter 07231/2255-211 bei 
Frau Cornelia Reiter.

Jugendtaxi

Montag, 02. Dezember 2024

Bei diesem Termin besteht die 
Möglichkeit der Vorprüfung von 
Bauprojekten (wenn Unterlagen 
bereits vollständig sind) oder 
generell der Bauberatung (Plan, 
Skizze).
Sobald die Überprüfung der 
Planunterlagen durch den 
Bausachverständigen erfolgt 
ist, werden wir Sie bzw. Ihren 
Planverfasser über das Ergebnis 
informieren.

Es wird um Terminvereinbarung 
gebeten (Herr Manfred Mitter-
mayr, DW 212 oder Frau Daniela
Keplinger, DW 213.

Bauverhandlung

Auch wenn der Herbst noch viele schö-
ne Tage bringt, wird der nächste 
Winter in wenigen Wochen kommen. 
Gerade beim ersten Wintereinbruch 
sind viele Straßenbenützer noch nicht 
auf den Winter vorbereitet und es 
kommt zu Verkehrsbehinderungen oder 
gar zu Unfällen, die nicht nur körperlich 
sondern rechtlich sehr wehtun können. 

Rückschnitt Hecken/Bäume
Die GrundbesitzerInnen werden auch 
heuer wieder ersucht, alle Hecken, 
Sträucher und Bäume entlang der öf-
fentlichen Wege entsprechend zu-
rückzuschneiden. Es ist dabei zu be-
rücksichtigen, dass sich durch die 
Schneelast im Winter die Sträucher 
stärker neigen.

Schutzvorrichtungen für Zäune, He-
cken, Hausfassaden, … gegen Schäden 
durch den Winterdienst (Streumaterial, 
Schneeablagerung, …) sind vom Grund-
besitzer selbst anzubringen.

Schneestangen
Weiters ersuchen wir, in gewohnter 
Weise entlang der Straßen und Zufahr-
ten entsprechende Schneestangen 
aufzustellen.

Öffentliche Straßen, Baum- und 
Strauchschnitt
Wald, Obstbaum oder Zierstrauch im 
Garten stellen ein ganz wichtiges Ele-
ment in unserer Kulturlandschaft und 
den Siedlungsräumen dar.

Bei der Pflanzung und Pflege von 
Bäumen und Sträuchern entlang von 
Straßen und Gehsteigen ist aber 
darauf zu achten, dass keine Beein-

trächtigung der Verkehrssicher-
heit eintritt. Ähnlich ist die Situa-
tion auch bei landwirtschaftlichen 
Kulturen entlang von öffentlichen 
Straßen. 

In diesem Zusammenhang erinnern 
wir an die Bestimmungen des Stra-
ßenrechtes – auch im Hinblick auf 
die bevorstehende Winterperiode:

Freihaltung Lichtraumprofil
Bäume und Sträucher entlang von 
öffentlichen Straßen und Geh-
steigen sind immer so zurückzu-
schneiden, dass Straßen-benützer 
nicht gefährdet oder beeinträch-
tigt werden.

Das sogenannte „Lichtraumprofil“
muss unbedingt freigehalten und 
Bäume, Sträucher oder Hecken 
entsprechend zurückgeschnitten 
werden. Das Regelprofil umfasst 
links und rechts der Fahrbahn das 
öffentliche Gut bis zur Grundgrenze, 
mindestens aber 50 cm gemessen 
vom Fahrbahnrand.

D.h. auch wenn der Grundstreifen 
zwischen Fahrbahn und Grund-
grenze schmäler ist, ist auf jeden 
Fall der Abstand von 50 cm ein-
zuhalten und z. B. die Hecke hinter 
der Grundgrenze zu schneiden. 
Die Höhe des Lichtraumprofils be-
trägt 4,5 m (senkrecht).

Bei Gehwegen/Gehsteigen redu-
ziert sich das Lichtraumprofil auf 
eine Höhe von 2,5 m, der seitliche 
Abstand richtet sich nach den ört-
lichen Gegebenheiten und ist mit 
der Marktgemeinde abzustimmen.


